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DrrDhhanSki nach»rnllmMlichkiiKksttzntzk.
Unter diesem Titel bringt die „Zeitschrift des landw. V. f.

Rheinpreußen" nachstehende Abhandlung:
Am 1. Januar 1900 treten das neue Bürgerliche Gesetzbuch für

das deutsche Reich und das neue Handelsgesetzbuch in Kraft. Eine
der tiefgehendsten Umwälzungen, die dies Ereigniß für den Land»
wirth mit sich bringt, ist die Neugestaltung des Viehandels. Die
alten Bestimmungen verlieren ihre Wirksamkeit, der ganze Viehande!
wird auf eine neue Grundlage gestellt, und jeder wird gut thun, sich
möglichst zeitig damit vertraut zu machen. Nur diejenigen Vieh¬
handelsgeschäfte, die vor dem1. Januar 1900 abgeschloffen worden
sind, werden, falls es nach dem1. Januar 1900 zur Klage kommt,
noch nach dem früheren Rechte beurtheilt. (Art. 170 des Ein¬
führungsgesetzes zum B. G.- B.)
Das Bürgerliche Gesetzbuch kommt allein in Betracht, sobald Kauf
und Verkauf des Viehs (oder Tausch) nur zwischen zwei Land-
wirthen stattfinden. Sobald einer der beiden Theile ein Kaufmann
ist, gelten die Regeln des Handelsgesetzbuches. Kaufmann ist aber
jeder, der ein Handelsgewerbe treibt. Viehhändler, Metzger(auch
wenn letztere nicht im Handels-Register stehen) sind Kaufleute. Die
eingetragenen Genoffenschaften sind stets Kaufleute.

Wir stellen nun das neue Recht kurz nach den von Landgerichts¬
rath K. Schneider im Aufträge des Deutschen Landwirthschafts-
rathes bearbeiteten„Rechtsregeln des Viehhandels nach deutschem
Gesetze" (München 1899, Verlag von C. H. Beck) zusammen; für
weitere Einzelheiten verweisen wir auf das Buch selbst. Eine kürzere
Zusammenstellung der einschlägigen Bestimmungen enthält „Der
Viehhandel im Deutschen Reiche nach dem vom 1. Januar 1900
geltenden Rechte" von A. Stegemann (Verlag von Paul Parey,
Berlin 1899; Preis 1 Mk.).

Von vornherein sei bemerkt, daß die neuen Bestimmungen zwar
einen Fortschritt gegen früher bedeuten; am sichersten aber fahrt nach
wie vor derjenige, der in erster Linie in der Gewissenhaftigkeit und
Zahlungsfähigkeit seines Gegners Schutz vor Uebervortheilung und
Verlusten sucht. Denn gegen die Kniffe und Schliche der Gewissen¬
losigkeit. die sich vielfach beim Viehhandel noch so breit macht, kann
selbst das beste Gesetz und ein für das Recht der Parteien eifrig be¬
sorgter Richter nicht schützen; und ein mittelloser Schuldner ist, möch¬
te man sagen, weniger als nichts werth.

Die hauptsächlichste Geschäftsform, in der sich der Viehhandel
bewegt, ist der Kauf; der Tausch wird ihm gleichgestellt. Für Kauf¬
und Tauschvertrag gilt, daß sie sich so auszulegen, zu verstehen und
auszuführen sind, „wie Treu und Glauben mit Rlläsicht auf die Ver¬
kehrssitte es erfordern". Seuchenverdächtige Thiere, die auf An¬
ordnung des Thierarztes oder der Ortspolizei gesperrt sind, dürfen
nicht geliefert werden.

Der Viehhändler, der Vieh züchtet, oder zur Aufzucht erwirbt
und später verkauft, fällt nicht unter die Vorschriften der Gewerbe¬
ordnung; dagegen ist der gewerbsmäßige Betrieb der Viehverstellung
(Viehpacht) und des Viehhandels ein bei Strafe anzeigepflichtiges
Gewerbe, das denn auch wegen Unzuverlässigkeit des Gewerbetreiben¬
den in Bezug auf diesen Gewerbebetriebbei Strafe untersagt werden
kann. Es wäre zu wünschen, daß die Behörden von diesem Unter¬
sagungsrecht nachdrücklich gegen anrüchige Personen Gebrauch
machten.

Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer verpflichtet, dem
Käufer das Stück Vieh zu übergeben und das unbelastete Eigen¬
thum daran zu verschaffen. Er muß ferner die ihm bekannten
Mängel angeben— näheres darüber später— und die Kosten der
Uebergabe, insbesondere die Kosten des. Wägens tragen. Schließ¬
lich muß er über alle den Kaufgegenstand betreffenden rechtlichen
Verhältnisse Auskunft ertheilen und die besonderen Anweisungen
des Käufers „über die Art der Versendung" nach Möglichkeit be¬
obachten. So lange der Verkäufer seine Verpflichtungen, insbe¬
sondere die Uebergabe von Eigenthum frei von Rechten Dritter, nicht
erfüllt, einerlei aus welchen Gründen, kann Käufer die eigene Er¬
füllung weigern, falls sie nicht vertragsmäßig vorher zu erfolgen hat.

Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten
Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen. Ist als
Kaufpreis der Marktpreis, z. B. bei Schlachtvieh, bestimmt, „so gilt
im Zweifel der für den Erfüllungsort (des Verkäufers) zur Er¬
füllungszeit maßgebende Marktpreis als vereinbart". Hätte jemand
ohne Vereinbarung eines bestimmten Kaufpreises gekauft, so hat im
Zweifel der Verkäufer durch Erklärung gegenüber dem Käufer die
Bestimmung zu treffen und zwar nach billigem Ermessen; ist sie
„offenbar unbillig" oder wird sie verzögert, so wird sie auf Anrufen
des Käufers durch oa3 Gericht getroffen. Zu Theilzahlungen ist der
Käufer nicht berechtigt. — Verwendungen aller Art vor dem Ueber-
gange der Gefahr trägt der Verkäufer— ein Umstand, der vielleicht
zu vertragsmäßiger Abänderung jeweilig Anlaß geben kann. z. B.
wo das verkaufte Thier noch eine ganze Zeit weitergefüttert oder
abgerichtet werden soll. .Die Verabfolgung einer „Daraufgabe"
(Angeld, Handgeld) gilt als Zeichen des Abschlusses des Vertrages.

Eine besondere Form des Kauf- und Tauschvertrages in Vieh¬
handelssachenerfordert das Gesetz nicht, insbesondere nicht Schrift¬
lichkeit. Trotzdem empfieht es sich sehr, diese zu wählen, um allen
getroffenen Vereinbarungen durch ihre Nachweisbarkeit volle Wirkung
zu sichern. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, so muß die
eigenhändige Unterzeichnung der Abschließenden(bezw. die gerichtlich
oder notariell beglaubigte Unterkreuzung) auf derselben Urkunde er¬
folgen; werden jedoch über den Vertrag mehrere gleichlautende Ur¬
kunden ausgenommen, so genügt es, wenn jeder die für den andern
bestimmte unterzeichnet. Tritt für den Käufer, Verkäufer oder Ein¬
tauschenden ein Bürge ein. so ist zur Giltigkeit seiner Bürgschaftser¬
klärung die Schriftlichkeit erforderlich, es sei denn, daß sie ein Han¬
delsgeschäfts dieses Bürgen, also eines Kaufmanns sei. dessen Rechts¬
geschäfte dann bekanntlich im Zweifel als Handelsgeschäfte gelten.
Wird das Kaufgeschäft selbst schriftlich abgeschlossen, so findet die
Bürgschaft zweckmäßig in derselben Urkunde ihre Aufnahme.

Von größter Wichtigkeit ist die Haftbarkeit des Verkäufers für
sachliche Mängel; das wird auch dadurch anerkannt, daß alle Klagen
wegen„Viehmängel" ohne Rücksicht auf den Streitwerth der̂ ^WIr

gerichte zugrwiesen werden, um eine raschere Entscheidung zu ermög¬
lichen.

Jeder Verkäufer einer Sache haftet im allgemeinen dafür, „daß
sie zu der Zeit, zu welcher die Gefahr auf den Käufer übergeht, nicht
mit Fehlern behaftet ist, die den Werth oder die Tauglichkeit zu den
gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauche
aufheben" oder in erheblicher Weise mindern. Der Verkäufer von
Pferden. Eseln, Maleseln und Maulthieren, von Rindvieh, Schafen
und Schweinen aber — einerlei ob es sich um Jungvieh oder ältere
Thiere handelt— haftet in jenem Zeitpunkte an und für sich nur
für das Nichtvorhandensein bestimmter Fehler, der sog. Haupt¬
mängel; außerdem haftet er für diejenigen von ihm oder den Leuten
für die er aufkommen muß. verschuldeten Mängel, die zwischen Ab¬
schluß und Augenblick des Uebergangs der Gefahr entstanden sind.

Der Käufer, der einen Hauptmangel oder einen anderen Fehler
für den nach Lage des Vertrags der Verkäufer aufkommen muß, an
dem ihm zu übergebendenThiere bemerkt, kann dessen Annahme als
„Erfüllung" und die Zahlung des Preises unbedingt weigern. Er
kommt dadurch also weder in Annahmeoerzug. so daß auch die „Ge¬
fahr", z. B. bei einem durch leichtfertiges, also verschuldetes Verfüt¬
tern an Kolik erkrankten Pferde nicht auf ihn übergeht, noch in
Leistungsverzug, was Preiszahlung und Abnahme anlangt.

Hätte er aber die ihm obliegende Leistung seinerseits bereits ge¬
macht, so kann er sie im Wege der „Wandelung" zurückfordern; wo
ihm diese nicht zusteht, z. B. bei einem schuldhafter Weise beschädig¬
ten Thiere. vermag er nur auf ordnungsmäßige Leistung, gegebenen¬
falls mit Schadenersatzverbunden, oder statt deren auf Schadenersatz
klagen.

Er kann das Thier aber auch einstweilen, also in einem an¬
deren Sinne und nicht„als Erfüllung", annehmen, in Besitz nehmen,
„aufnehmen" und behalten— der Aufbewahrung wegen, zu der er
unter Umständen sogar verpflichtet ist; — thut dann jedoch wohl
daran, sich seine Rechte wegen des Mangels ausdrücklich zu wahren,
um allen Zweifel über den Sinn und die Art der Annahme auszu¬
schließen. Insbesondere liegen ihm noch nicht die Pflichten wie bei
Wandelung des ausgeführten Kaufes ob, da dieser bis dahin nicht als
vom Verkäufer erfüllt gelten kann.

Welches die Hauptmängel und Gewährsfristen sind, hat eine
Kaiserliche Verordnung vom 27. März 1899 bestimmt. Als Haupt¬
mängel für den Verkauf von Nutz- und Zuchtthieren gelten danach:

1 bei Pferden, Eseln, Mauleseln und Maulthieren:
1. Rotz (Wurm) ;
2. Dummkoller(Koller. Dummsein);
3. Dämpfigkeit(Dampf, Hartschlägigkeit, Bauchschlägigkeit) ;
4. Kehlkopfpfeifen(Pfeiferdampf, Hartschnaufigkeit, Rohren);
6. periodische Augenentzündung (innere Augenentzündung.

Mondblindheit) ;
6. Koppen(Krippensetzen, Aufsehen, Freikoppen, Luftschnappen.

Windschnappen);
sämmtlich mit einer Gewährsfrist von vierzehn Tagen;

2. bei Rindvieh:
1. tuberkulöse Erkrankung, sofern dieser Erkrankung keine all¬

gemeine Beeinträchtigung des Nährzustandes des Thieres
herbeigeführt ist, mit einer Gewährsfrift von vierzehn Tagen;

2. Lungenseuchemit einer Gewährsfrist von achtundzwanzig
Tagen;

3. bei Schafen:
Räude mit einer Gewährsfrist von vierzehn Tagen;
4. bei Schweinen:
1. Rothlauf mit einer Gewährsfrist von drei Tagen;
2. Schweineseuche(einschl. Schweinepest) mit einer Gewährs¬

frist von zehn Tagen.
Als Hauptmängel für Schlachtthieregelten:
1. bei Pferden. Eseln, Mauleseln und Maulthieren'.

Rotz(Wurm);
2. bei Rindvieh;

tuberkulöse Erkrankung, sofern infolge dieser Erkrankung
mehr als die Hälfte des Schlachtgewichts nicht oder nur unter
Beschränkungen als Nahrungsmittel für Menschen geeignet ist;

3. bei Schafen:
allgemeine Wassersucht;

4. bei Schweinen:
1. tuberkulöse Erkrankung wie beim Rindvieh;
2. Trichinen;
9. Finnen;

sämmtlich mit einer Gewährsfrist von vierzehn Tagen.
Die Gewährssristen beginnen mit dem Ablaufe des Tages, an

welchem die Gefahr auf den Käufer übergeht. Die gesetzlichen Ge¬
währsfristen können übrigens durch Vertrag verlängert oder abgekürzt
werden. Der Käufer verliert jedoch die ihm wegen des Haupt¬
mangels zustehenden Rechte, wenn er nicht spätestens zwei Tage nach
dem Ablaufe der Gewährsfrist, oder, falls das Thier vor dem Ab¬
laufe der Frist getötet worden oder verendet ist. nach dem Tode des
Thieres dem Verkäufer den Mangel anzeigt oder Klage erhebt. Der
Rechtsverlust tritt nicht ein, wenn der Verkäufer den Mangel arg¬
listig verschwiegen hat.

Liegen die Voraussetzungen für die Haftung des Verkäufers
wegen eines Hauptmangels vor, so kann der Käufer von ihm Rück¬
gängigmachung des Kaufes, sog. Wandelung, verlangen. Der An¬
spruch auf Wandelung wegen eines Hauptmangels verjährt in sechs
Wochen von dem Ende der Gewährsfrist an; hat der Verkäufer den
Mangel arglistig verschwiegen, so greift dreißigjährige Verjährung
Platz.

Statt der Wandelung kann der Käufer Schadensersatz wegen
Nichterfüllung verlangen, wenn dem verkauften Thiere zur Zeit des
Kaufes eine zugesichrrte Eigenschaft fehlt oder wenn das Thier einen
Fehler hatte, den der Verkäufer arglistig verschwieg.

Tauschbandel führt meist zur Ausbeutung, er ist dringend ab-
zurathen. Will man doch einen Tausch so ist es unbedingt nöthig,
um nicht in endlose Schwierigkeiten zu gerathen, jedes Thier zu einem
Anschlagspreiseanzusehen, der die Grundlage der etwaigen späteren
Abschätzungen zu bilden hat.

Aus Laud- und ZolDllthschast.
Hohle Kartoffeln.  Man hat in Frankreich eine intens«

sante Beobachtung an Kartoffelknollengemacht. Anfangs Septem¬
ber aufgenommene Kartoffeln zeigten äußerlich nicht das geringste
Krankheitssymptom, aber ins Wasser geworfen, hatten sie das Be¬
streben, an der Oberfläche zu schwimmen. Durchschnitt man die
Knollen, so zeigten sie sich hohl oder rissig. Auf den Schnittflächen
der Hälften erschien eine schmierige, zähe Masse, die man für die
Bildung eines Kryptogamen hielt. Aber später entdeckte man im
Innern der Knollen die Anwesenheit lebender Thiere, ähnlich dem
Eumerus lunulatus, und zwar in Menge. Die Frage ist nun, ob
in diesem Falle die Larve der Eumerus-Fliege der Krankheitser¬
reger ist. Es ist möglich, daß die Fliege ihre Eier nur auf die schon
erkrankten Knollen absetzt und daß trotzdem Bakterien die Krankheits¬
erreger sind. Es wäre interessant, zu erfahren, ob derartige Be¬
obachtungen auch bei uns gemacht worden sind.

Schlafsucht der Nonnenraupe.  Unter den Nonnen¬
raupen, welche im verflossenen Sommer in den Kieferwaldungen ver¬
schiedener Gegenden verderblich auftraten, ist — wie zu erwarten
war — die Schlafsucht ausgebrochen, dieselbe Krankheit, welche auch
gelegentlich früherer Maffenvermehrungen der Nonne besonders in
Schlesien und Bayern sich gezeigt hat. Die Krankheitserscheinung
besteht darin, daß die halbwüchsigen oder älteren Raupen plötzlich auf¬
hören zu fressen, an Stamm oder Nadel ruhig sitzend den Tod er¬
warten, oder von Unruhe getrieben, die äußersten Zweige und höchsten
Spitzen erklimmen, wo sie oft massenhaft zusammengedrängtder
„Wipfelkrankheit" zum Opfer fallen. Nach dem Tode haften sie nur
mit einem ihrer Hinterbeine fest, während der schlaff herabhängende
Körper einem mit übelriechender Jauche gefüllten Saj gleicht. An
dieser Jauche finden sich zahlreiche Bakterien, unter welchen man
einen gewissen, die Gelatine nicht verflüssigenden, beweglichen, kurzen,
stabförmigen Bacillus als Krankheitserreger gefunden zu haben
glaubte. Professor Dr. Eckstein an der Forst-Akademie Eberswalde
ist auf Grund neuer Untersuchungenzur Ueberzeugunggekommen,
daß jenen als Schlafsuchterreger seither angesehenen Bakterien nicht
die infektiöse Kraft innewohnt, sondern daß diese Mikroorganismen
sekundär auftreten, während andere Gebilde, „Körperchen" genannt,
welche man seither auch schon bei kranken Nonnenraupen fand, ihnen
aber weniger Bedeutung beilegte, als Ursache der Krankheit ange¬
sehen werden müssen. Diese„Körperchen" sind identisch mit den Er¬
regern der P eb r i n e, einer die Seidenraupe befallenden Krankheit.
Den Beweis hierfür zu erbringen, glückte Eckstein dadurch, baß er aus
Italien und Frankreich pebrikranke Eier des Seidenspinners bezog,
sie zur Entwicklung brachte und mit den aus den erkrankten Raupen
in Reinkulturen isolirten„Körperchen" Nonnenraupen infizirte. 3^
den bald darauf unter typischen Schlafsuchtserscheinungen gestorbene»
Raupen wurden wiederum die Pebrinekörperchen nachgewiesen.

Marktbericht für den Negier.-Bezirk Wiesbaden.
(Fruchtpreise,  mitgetheilt von der PreisnotirungSstelleder Land-
wirlhschaftSkamiiierfür den Regierungsbezirk Wirsb aden  am Fruchtmark
zu Frankiurla. M.) Montag. 13. November, Nachmittags 12'/, W-
Per 100 Kilo gute marktfähige Waare. je nach Qual., loko Frankfurt»M
Weizen, hiesiger Mk. 15.40 bis 10.60, Roggen, diesiger. M. 15 3b b»
15.60. Gerste. Nied und Pfälzer- (neue) M. 17.- bis 17.50. Wetter«»«
M. 16.75 bis 17.—. Hafer, hief. M. 14.30 bis 14.60, RapS. hu-
M. — - bis — . — Heu und Stroh (Notirung vom 13. Rov.l-

N.. Roggenstroh(Langstroh) 4.—bis4.60 Jt-i
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Heu(neues) 5 80 bis6.60M.. - - ,
Winsstroh, in Ballen gepreßt0.00 M. — Obst per 50 Kg.
30 M. Walnüsse—.— M. Tafclbirnen je nach Sorte 12.— bis 2U.—•
Kochbirnen8.50 M. Tafeläpfel je nach Sorte 12.— bis 1b.—
Kochäpfel8.50 M. Keltcräpfel5.— M. Quitten — M.

DaS Proviantamt Bocken beim  hat in der Woche vom6. 0
11. November gezahlt für 1000 Kilg.: WeizenM. 160—165, .
M. 156, HaferM. 145- 146. Der Ankauf von Weizen ist biS
Weiteres eingestellt. ^

"• Die - , 11. Nov. Nassauer Rothweizen 16.66 bis 16.93 »n
Roggen. 15.33 bis 16.— M.. Gerste —bis —.— M ., HaferW
bis 13.60 M.. Raps —bis —M.  .

* Mannheim , 13. Nov. Amtliche Notirung der dortigen
(eigene Depesche). Weizen, Pfälzer 16.75 bis —.—Mk., Roggen, p>»
15.75 bis —Mk .. Gerste. Pfälzer 16.75 bis 17.75 Mk.,
badischer 14.50 bis 14.75 Mk.. RapS 25.00 bis —.— Mk. ,

*Frankfurt , 13. Novbr. Der heutige Bie hinarkt war m" ^
Ochsen. LS Bullen, 711 Küken, Rindern und Stieren. 277  Kann»'
512 Hammeln, — Schaslamm, 1Ziege, —Zicgenlamm, 1316
befahren. Die Preise stellten sich per 50 Kilo SchlachtgewichtwieI tr
Ochsen:  a . vollfleischige, anSgemästele höchsten Gchlachtwerthes

der Hand
Naä
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ly,en:  a . vollster,a»ge, ausgemastere yoa)sten .
zu 6 Jahren 69—71 M.. b. junge fleischige, nicht auSgemastcre^ ^
ältere auSgemästete 65—h7 M., e. mäßig genährte, junge, gut gen «'
ältere 60—62 M-, cl. gering genährte jeden AlterS
Bullen:  a . vollfleischige höchsten SchlachtwertheSj 51— '
b. mäßig genährte jüngere und gut genährte ältere 50 bis 52 M.. -
ring genährte 00- 00 M- Kühe und Färsen (Stiere und
a. vollfleischige. auSgemästete Färsen (Stiere und Rinder)
SchlachtwertheS 61—63 M., b. vollfleischige, auSgemästete Kühen
Gchlachtwerthes bis zu 7 Jahren 55—57 M., 0. ältere ouW1‘ un#
Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe und Färsen(®tiet ua&
Rinder) 43—46 M., d. mäßig genährte Kühe und Färsen jpUj  ^
Rinder) 35—38 M.. e. gering genährte Kühe und Färsen
Rinder) 32 bi# 35 M. Bezahlt wurde für 1 Pfund:
a. feinste Mast(Bollm. Mast) und beste Saugkälber(wW . flUte
76- 80 Psg.. (Lebendgewicht) 46- 48 Psg., b. mittlere
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Saugkälber(Schlachtgewicht) 70—74 Psg., (Lebendgewicht) 4-
~ - wicht) 57- 60 Psg-, (Lebendgew^e. geringe Saugkälber(Schlachtgewicht) w ^,v-, *- ,

00 bis 00 Pfg. d. ältere gering genährte Kälber >60
Schafe:  a . Mastlämmcru. jüngere Maflhäinmel(SchlachlH

. .. » fl « !5»Uhr.
" «ße 11/1

bff 3°"entlich ni

59—61 Pfg., b. ältere Masthämmel (Schlachtgewicht) 44-—
e. mäßig genährte Hümmel und Schafe(Merzschafe) (@9*?“l 9 und
38—43 Psg. Schweine:  a . vollfleischige der feineren Ra'I»  )
deren Kreuzungen im Alter bi» zu 1'/« Jahren a J LwiiO
54 Pfg., (Lebendgewicht) 42 bis 43 Pfg.. b. fleischige(®<flaT 9Lnt»
53 Pfg.. (Lebendgewicht) 00 Pfg. c) gering entwickelte, sow -^
und Eber. Schlachtgewicht) 00- 00 Pfg.. d. ausländischeW
(unter Angabe der Herkunft) 00- 00 Pfg. „millio»

Die Prci-notirungSkowm.stl
* Herborn , 13. Nov. Heute wurde der 11. dieSjäluiae

abgel,allen -lusgetrieben waren 809 Stück Rindvieh und *
Schweine, bezablt wurde: für Ochsen1. Qual. 67—69 M-» ' Fette
65- 67 M. Kühe1. Qual. 60- 62 M., 2. Qual. 50- o< „M.
Schweine fehlten. Der nächste Markt ist am Montag, den 4-


	00000001

